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Meldung der Diagnosen für Bewohner der „A-Heime“ im Berliner Projekt Juni 2009  

Ab sofort gilt:  
Melden Sie die Diagnosen Ihrer Bewohner  
 
 
Die Vertragspartner des „Berliner Projektes“ haben sich auf ein Verfahren zur 
Erfassung der ICD-Diagnosen der Bewohner der „A-Heime“ verständigt. 
Das Verfahren wird ab sofort umgesetzt.  
 

Was habe ich zu tun? 
 
Sie erfassen Ihre Quartalsabrechnung auf Datenträgern. Bitte verwenden Sie nun 
auch für die genannten Fälle einen normalen Abrechnungsschein. Erfassen Sie 
auf diesem Schein neben den Daten der Versichertenkarte die Diagnosen. Diese 
sind, wie bei allen anderen Versicherten auch, als ICD-10 codiert. 
Darüber hinaus tragen Sie als fiktive Leistung die Symbolnummer 99890 ein. 
Notieren Sie keine weiteren Leistungen, denn diese werden wie bisher auch über 
das vereinbarte Verfahren abgerechnet.  
Eine Vergütung für die eingetragene Symbolnummer 99890 erfolgt nicht.  
 
Checkliste: 
Versichertenkarte einlesen - Abrechnungsschein anlegen: ICD-10 und die 
Symbolnummer 99890 sowie das Datum eintragen - Abgabe im Zuge der 
Quartalsabrechnung bei der KV Berlin 
 
Was habe ich zu beachten? 
 
Die Meldung kann nur auf Datenträgern und nur analog eines normalen 
Abrechnungsverfahrens erfolgen. 
Im Übrigen (bezüglich der Termine und Fristen, der Form usw.) gilt die 
Abrechnungsordnung der KV Berlin. Die aktuelle Fassung erhalten Sie 
anliegend. 
 
Für das Quartal 2/2009 reichen Sie erstmals die entsprechenden 
Abrechnungsscheine ein. Vorquartalsfälle sind entsprechend der 
Abrechnungsordnung einzureichen.  
Reichen Sie daher innerhalb der Abgabefrist für das Quartal 2/2009 bitte auch 
die Fälle des 3. und 4. Quartals 2008 und des 1. Quartals 2009 ein. 
 
 
Was geschieht mit den Daten? 
 
Die Daten werden von den Kostenträgern, bedingt durch die Systematik des 
Risikostrukturausgleichs und des Gesundheitsfonds, benötigt. Sie werden der 
jeweils beteiligten Krankenkasse übermittelt.  
 
 
Ansprechpartner 
Für Rückfragen steht Ihnen unser Service-Team unter der  
Telefonnummer 31003-999 gerne zur Verfügung. 

 
 
 
 

 
 

Regionale 
Sonderleistungen ab 
4. Quartal 2007 nicht 
mehr für alle 
Kassenpatienten 
 
 
 
 
 
6 Sonder-
vereinbarungen 
betroffen 
 
 
 
 
 
Hier Abrechnung 
über FKZ nicht mehr 
möglich  
 
 
 
 
 
 
 
Ausnahme: wenn 
Sonderverträge bzw. 
Anerkennungsverein
-barungen 
vorhanden 
 
 

 
 
Abschluss weiterer 
Anerkennungsverein
-barungen geplant 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

Betrifft: 
Versicherte der am 

Berliner Projekt 
teilnehmenden 
Krankenkassen 

 
 
 

Neu: 
„Abrechnungsschein“ 

an die KV Berlin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es gilt die 
Abrechnungsordnung 

der KV Berlin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ansprechpartner 
Service-Center: 
Tel. 31003-999 

 

 


